
Sprechzeiten:  Bankverbindungen: 

Mo.: 09:00 – 12:00 Uhr Kreissparkasse Gotha:  
Die.: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr   BIC:  HELADEF1GTH   IBAN:  DE38 8205 2020 0415 0012 18 
Do.: 13:00 – 16:00 Uhr Raiffeisenbank Gotha:  
Fr.:  09:00 – 12:00 Uhr BIC:  GENODEF1GTH   IBAN:  DE03 8206 4168 0000 0060 09 
  Deutsche Kreditbank Berlin:  
  BIC: BYLADEM1001    IBAN:  DE10 1203 0000 0000 9330 93 
 

 

 

Gemeinde Drei Gleichen 
      - Landgemeinde - 

 

 mit den Ortsteilen 
Cobstädt, Grabsleben, Großrettbach, Günthersleben, Mühlberg, 

Seebergen, Wandersleben und Wechmar 
Erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Schwabhausen 

 

 
 
 

Bürgermeister 

Aktuelle Mitteilung zum Thema Coronavirus 6/2020 (Stand 21.03.2020, 18:00 Uhr) 

Umsetzung der Allgemeinverfügung des Landkreises Gotha 

vom 19. März 2020 

Seit dem 20. März 2020, 00:00 Uhr, ist die Allgemeinverfügung des 

Landkreises Gotha zum Verbot von Veranstaltungen, 

Versammlungen und Ansammlungen sowie zur Schließung von 

Einrichtungen, Verbote und Beschränkungen zur Bekämpfung und 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 im 

Landkreis Gotha und somit auch in der Gemeinde Drei Gleichen in 

Kraft getreten. 

Die Umsetzung dieser Allgemeinverfügung wird in der Gemeinde 

Drei Gleichen durch unsere Mitarbeiter der Ordnungsverwaltung, 

die durch weitere Mitarbeiter verstärkt wurde, gewährleistet. 

Bis jetzt wird diese Allgemeinverfügung im Wesentlichen 

eingehalten. Persönlich konnte ich am heutigen Nachmittag keine 

Verstöße erkennen. 

Deshalb an dieser Stelle einen großen Dank an unsere 

Bürgerinnen und Bürger, die diese Allgemeinverfügung einhalten 

und für das Verständnis für diese Maßnahmen. 

Lassen Sie uns weiter diesen Weg gehen, damit wir die 

Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen, dies ist das große 

Ziel. 

Die Allgemeinverfügung des Landkreises Gotha gilt zunächst bis 

einschließlich 19. April 2020. 
 

Drei Gleichen, den 21. März 2020 

 

gez. J. Leffler 

Bürgermeister 


